
Was gedenkt die Kommission zu unternehmen, um der vom gegenwärtigen Regime unterdrückten
Bevölkerung die notwendige Unterstützung zu gewähren?

Mit welchen Schritten auf internationaler Ebene gedenkt der Rat die Einhaltung der Bürger- und
Menschenrechte zu garantieren?

Welche Maßnahmen hat der Rat auf der Ebene der internationalen Beziehungen angenommen, um
Waffenlieferungen und die Ausbildung von Fundamentalisten zu verhindern?

Antwort

(20. November 2001)

Der Rat hat in seinen Antworten auf verschiedene mündliche und schriftliche Anfragen in den letzten
Wochen und Monaten das Europäische Parlament wiederholt und ausführlich über seinen Standpunkt zu
verschiedenen Aspekten des Afghanistanproblems unterrichtet, insbesondere über Maßnahmen in Bezug
auf die humanitäre Krise und auf die Linderung der Leiden der afghanischen Frauen. Da es keine
besonderen neuen Entwicklungen gibt, ersucht der Rat den Herrn Abgeordneten, die Antworten auf die
Anfragen O-0032/2001, O-0052/2001, H-0170/2001, H-0481/2001 und E-0088/2001 zu konsultieren.

(2002/C 81 E/035) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-1473/01

von Erik Meijer (GUE/NGL) an die Kommission

(18. Mai 2001)

Betrifft: Behinderung von Informationen über die Einhaltung von EU-Vorschriften und Beihilfen infolge
nationaler, regionaler und lokaler Bestimmungen über Geheimhaltung

1. Ist der Kommission bekannt, dass die niederländische Provinz Fryslân Vorschriften über „Geheimhal-
tung“ eingeführt hat, denen zufolge Politiker und Beamter sich strafbar machen, wenn sie dazu beitragen,
dass vertrauliche Informationen Dritten zur Kenntnis gebracht werden, und dass zu diesen Dritten auch die
Kommission gehört (vgl. Bericht der Zeitung „Spits“ von Freitag, 20. April 2001)?

2. Ist der Kommission ferner bekannt, dass finanzielle Unterstützung für das Computerunternehmen
SCI, die inzwischen dazu geführt hat, dass die Kommission einen Betrag von 1,5 Mio € zurückgefordert hat
und einem Lokalpolitiker der Vorwurf gemacht wurde, dass er an dieser Rückforderung Schuld sei, weil er
vertrauliche Informationen an die Kommission weitergeleitet habe, Anlass zu der in Frage 1 erwähnten
Maßnahme gewesen ist?

3. Sind der Kommission weitere Fälle bekannt, in denen lokale, regionale und nationale Behörden der
Mitgliedstaaten sich mittels Geheimhaltungsmaßnahmen gegen Untersuchungen über die Verwendung der
von der Europäischen Union bereitgestellten Mittel oder Verstöße gegen europäische Rechtsvorschriften
abschirmen? In welchen anderen Mitgliedstaaten außer den Niederlanden sind derartige Maßnahmen
üblich?

4. Verhindern Maßnahmen, die Politikern und Beamten untersagen, Informationen an Dritte weiter-
zuleiten, dass die Kommission über die erwünschten Informationen über die zweckwidrige Verwendung
der von der Europäischen Union bereitgestellten Mittel und Verstöße gegen europäische Rechtsvorschriften
verfügen kann und aufgrund dieser notwendigen Informationen imstande ist, Kontrollen durchzuführen?

5. Sieht sich die Kommission angesichts der Tatsache, dass lokale, regionale und nationale Behörden
aufgrund nationaler Rechtsvorschriften befugt sind, sich gegen die Weiterleitung von Informationen an
Dritte, auch die Kommission, abzuschirmen, veranlasst, Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Beihilfen
und die Einhaltung von EU-Verpflichtungen zu vereinfachen oder zu ändern?

6. Wie gedenkt die Kommission, falls dies nicht der Fall ist, zu erreichen, dass nicht jedes Mal erneut
Situationen entstehen, in denen sie infolge mangelnder Informationen zu einer unsachgemäßen Abwägung
gelangen oder auf die Rückforderung von Geldern verzichten muss?
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Antwort von Frau Schreyer im Namen der Kommission

(3. September 2001)

Aufgrund der zurzeit vorliegenden Informationen kann die Kommission noch keine ausführliche
Stellungnahme zu dem von dem Herrn Abgeordneten genannten Fall abgeben.

Erste Nachforschungen der Kommission deuten allerdings darauf hin, dass die Angelegenheit den
Europäischen Sozialfonds (ESF) betreffen könnte. Die Generaldirektion „Beschäftigung und Soziales“
wurde als zuständige Dienststelle beauftragt, dem Fall nachzugehen.

Prinzipiell ist Folgendes festzuhalten:

� Empfänger von Fördermitteln der Kommission sind grundsätzlich verpflichtet, den Kontrollinstanzen
der Kommission auf Verlangen Zugang zu allen einschlägigen Unterlagen und Belegen zu gewähren.
In dem einschlägigen Leitfaden ist dies eindeutig festgelegt (Artikel 8 der „Allgemeinen Bedingungen
für Finanzhilfen für Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaften“). Kommt der Empfänger dieser
Verpflichtung nicht in vollem Umfang nach, so kann die Kommission die Finanzhilfevereinbarung
kündigen und bereits gezahlte Beträge ganz oder teilweise zurückfordern.

� Sollte die Kommission erfahren, dass auf nationaler oder individueller Ebene Regelungen getroffen
bzw. Verfahren eingeführt worden sind, um den Zugang zu diesen Unterlagen und Belegen zu
behindern, so wäre sie gezwungen, einerseits entsprechende finanzielle Korrekturmaßnahmen zu
ergreifen und andererseits mit Nachdruck offiziell gegen ein solches Vorgehen, das gegen das
Gemeinschaftsrecht verstößt, zu protestieren.

(2002/C 81 E/036) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-1475/01

von Bart Staes (Verts/ALE) an den Rat

(21. Mai 2001)

Betrifft: Öffentlichkeit von EU-Dokumenten

Darf ich den Rat darauf hinweisen, dass die Antwort auf die Anfrage P-3572/00 (1) (23. April 2001) die
dort gestellten Fragen nicht eindeutig beantwortet. Nach Auskunft des belgischen Außenministeriums ist
der Beschluss 2000/527/EG (2) anlässlich einer speziellen Anfrage eines Bürgers zustandegekommen, auf
die der Rat nicht einzugehen wünschte (P-11 Sitzung vom Mittwoch, 18. Oktober 2000).

Kann der Rat deshalb die in der Anfrage P-3572/00 gestellten Fragen beantworten:

1. Wann wurde die betreffende Anfrage beim Rat eingereicht?

2. Wer hat diese Anfrage eingereicht?

3. Auf welche Dokumente wurde in dieser Anfrage Bezug genommen?

4. Warum wollte der Rat nicht auf dieses Ersuchen eingehen?

5. Inwiefern haben diese Anfrage und die anschließende Weigerung den Rat dazu veranlasst, mit Hilfe
eines Dringlichkeitsverfahren die Öffentlichkeit von EU-Dokumenten einzuschränken?

(1) ABl. C 187 E vom 3.7.2001, S. 17.
(2) ABl. L 212 vom 23.8.2000, S. 9.

Antwort

(20. November 2001)

Als Antwort auf die Anfrage des Herrn Abgeordneten unterstreicht der Rat, dass die Gründe, die ihn zur
Annahme des Beschlusses 2000/527/EG veranlasst haben, in den Erwägungsgründen dieses Beschlusses im
Einzelnen aufgeführt sind. Auf die Meinung, die ein Ministerium eines Mitgliedstaats angeblich zum
Hintergrund dieses Beschlusses geäußert hat, möchte er nicht eingehen.

4.4.2002 DE C 81 E/29Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften


